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Information Jugendsportbeiträge 
 
 
 

Die Stadt Zürich fördert den Sport insbesondere durch die günstige Bereitstellung der Sportanlagen. 
Vereine mit aktiver Jugendabteilung nutzen die städtischen Sportanlagen sogar gratis. Zusätzlich 
werden sie finanziell unterstützt. Der Antrag für die Verteilung dieser Subventionen wird durch eine 
Kommission mit Vertretung aus dem Zürcher Stadtverband für Sport (ZSS) und dem Sportamt vor-
bereitet.  

 
Damit die Jugendarbeit im Sportverein auch künftig auf hohem Niveau erhalten werden kann, enga-
giert sich die Stadt Zürich verstärkt und erhöht den finanziellen Beitrag bis 2010 auf 2 Mio Franken. 
Von der Erhöhung der Beiträge können alle Vereine mit Jugendabteilung profitieren. Es gibt einige 
Änderungen bei den Formularen, diese wurden entsprechend angepasst.  
Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Formulare die Änderungen (z.B. Ausdehnung der Jahr-
gänge sowie die Möglichkeit Projekte und Personalkosten für professionelle Vereinsmitarbei-
ter einzugeben etc.) 
 
 

 
 
 Ablauf und Termine 

 

Die Gesuche werden von den Verbänden/IGs an die angeschlossenen Vereine weitergeleitet.  
Die Verbände/IGs reichen die geprüften und vollständigen Gesuche gesammelt und termingerecht 
dem Zürcher Stadtverband für Sport (ZSS) ein. Die Gesuche können schriftlich oder elektronisch  
erfasst  werden.  
In jedem Fall müssen die Papiere originalunterzeichnet per Post eingesandt werden. 
 
Eingabetermine: 
 
15. März 2009 

Gesuche der Vereine an ihren Verband oder ihre IG. Diese leiten die Gesuche geprüft und  
gesammelt dem ZSS weiter. 

 
31. März 2009 

- Vereine die dem ZSS direkt angeschlossen sind 
- Verbände und IGs, inkl. allen gesammelten Unterlagen der Vereine (s. oben) 
- Organisationen von ständigen, traditionellen Jugendsportveranstaltungen. 
 
 

Zu spät eintreffende Gesuche können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
Die Auszahlung erfolgt über die Verbände/IGs und Veranstalter bis spätestens nach den Sommer-
ferien.  
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Richtlinien  
 
 

Beitragsberechtigung 
Beiträge werden an Verbände, Interessengemeinschaften und Vereine mit aktiven Jugendabteilun-
gen sowie an Organisatoren von ständigen, traditionellen Jugendsportveranstaltungen geleistet.  
Beitragsberechtigt sind in der Stadt Zürich wohnhafte Kinder und Jugendliche mit den Jahrgängen 
1989-2004. Gesuche können von Vereinen mit mindestens 5 Mitgliedern in diesem Alter eingereicht 
werden.  
 
Jugendschutz - Schutz vor sexuellen Übergriffen auf Kinder im Sport 
Der Verein muss bei mira, VERSA oder einer ähnlichen Organisation mit dem Codex zum Schutz 
vor sexuellen Übergriffen auf Kinder im Sport Mitglied sein. 
 
Termin 
Die Gesuche müssen dem Verband oder der IG bzw. dem Zürcher Stadtverband für Sport (ZSS) 
vollständig, termingerecht und originalunterzeichnet zugestellt werden. «Fairer Sport» gilt auch beim 
Ausfüllen der Beitragsgesuche. 
 
 

 Beiträge (provisorisch) 
 
Für Aktivitäten im Bereich Jugendsport sind folgende Beiträge provisorisch vorgesehen. Der ZSS 
und das Sportamt der Stadt Zürich behalten sich vor, die Beiträge falls nötig ohne Vorankündigung 
anzupassen. 
 
Vereine 
Leiter-/Trainerkosten pro Gruppe und nach Anzahl Trainings pro Jahr: 

Beitrag pro Kind bei: 
 30 Trainings  Fr. 50.- 

31-60 Trainings.  Fr. 65.- 
61-90 Trainings  Fr. 80.- 
91-130 Trainings  Fr. 95.- 
131-170 Trainings  Fr. 110.- 

 über 170 Trainings   Fr. 125.- 
 

Lager:  Fr. 20.- pro Nacht und Kind 
Unterstützt werden nur reine Sportlager mit externer Übernachtung. 
 

Anschaffungen:  Anspruch: 20 % des Anschaffungsbetrags, jedoch max. Fr. 20.- pro Kind 
(Spezialfälle gemäss Gesuch).  
Unterstützt werden Anschaffungen für Sportmaterial und Sportgeräte, die für 
den Trainingsbetrieb notwendig sind (z.B. Fussball: Bälle, Tore, Tenues etc.) 
 

Mieten:  Individuell gemäss Belegen und Angabe auf Formular C pro Gruppe. Auf 
Anlagen der Stadt Zürich (Sportamt und Schulsportanlagen) gilt für Jugend-
liche der Nulltarif, d.h. es sind keine zusätzlichen Subventionen möglich. 

Verbände/IGs 
Administrationskosten:  Grundbeitrag Fr. 40.- pro gesuchstellender Verein 
Anschaffungen:  Individuell gemäss Belegen 
 
Organisatoren von traditionellen Jugendsportveranstaltungen  
Pauschalbeitrag:  Individuell auf Gesuch 
 
Assoziierte Mitglieder 
Leiter-/Trainerkosten: Fr. 20.- pro Kind 
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 Anmerkungen zu den einzelnen Formularen 
 

 
Formular A 
Das Formular mit den Grunddaten muss immer ausgefüllt werden 
 
Formular B 
- Für Unterstützung von Lagern, Mieten von privaten Sportanlagen, Anschaffungen. 
- Für Organisationen von traditionellen Jugendsportveranstaltungen 
 
→ Belegkopien resp. detaillierte Abrechnungen müssen beiliegen(nur Kopien einreichen). 
→ Bitte nur Belege, die den Jugendsport betreffen einreichen  
 (z.B. keine Rechnungen von Mieten städtischer Anlagen). 
 
Formular C 
Für jede einzelne Trainingsgruppe ist eine separate Mitgliederliste auszufüllen (inkl. Anzahl Trai-
nings, Trainingsort, Trainingszeit). Die Beiträge richten sich nach der Anzahl Trainings jeder einzel-
nen Gruppe. Wenn für eine Gruppe keine Angabe gemacht wird, gilt der Mindestbeitrag (30 Trai-
nings p.J.). Jedes unterstützungsberechtigte Vereinsmitglied darf nur einmal, d.h. nur bei einer Trai-
nigsgruppe aufgeführt sein. Computerlisten nehmen wir gerne entgegen, sofern sie alle Informatio-
nen gemäss Formular C enthalten. 
 
- Für jedes einzelne Lager ist eine Teilnehmerliste separat auszufüllen. 
 
- Bei Fremdmieten bitte die Belege für die entsprechende Trainingsgruppe anheften. 
 
 

Projektanträge 
 
Individuelle Projekte zur Förderung des Jugendsports und im Bereich der Vereinsentwicklung kön-
nen mit Dokumentation und Budget direkt dem Sportamt der Stadt Zürich eingereicht werden (Post-
fach 2108, 8027 Zürich).  
 

 
 
 

 Information und Adresse  
 
Zürcher Stadtverband für Sport (ZSS) 
Postfach, 8027 Zürich 
 
Simone Meierhofer, Leiterin der Geschäftsstelle 
Tel. 044 396 25 55  
Mo. - Fr. von 8.30 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr 
 
info@zss.ch  
www.zss.ch 
 
 

 
 

 


